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SCHREIBEN [ VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN LUD¬
WIG XIV . , KOENIG VON FRANKREICH UND NAVARRA] 1

"Jro Meiestedt . . . wotgewogenheit gegen unseren Ohrt haben wir gar klar ver¬

spürt , Jn derrne sy uns so vil beehrt haben , durch die Gnädigiste Notification

des königlichen Jungen Erben [Louis,  Duc de Bourgogne ] , Neüwen Herzog

vohn Burgundt . Zegleich wie Jro königl . Mayestet selbsten undt dero königliche

Haus , ab solcher . . . Neüwen gebührt sich Zu erfreüwen haben . Also wir auch nit

unbillich Empfangen nit einen geringen theil hiervohn . Angesehen so wol wir,

als unsere Nachkurmenden vohn dero königlichen Descendenten , so vil mehr undt

gleichsammen Jmmerwehrenden königklichen Gnaden undt pundtsgnosischen Wottha-

ten zu getrosten haben werden . Wie dan wir hingegen auch die reciprocierliche

pundtsgnosische pflicht Jederwylen nach Mügligkeit Zu erstatten erpietig

sindt , den Grossen Gott umb sein heilige Benediction anrueffende , vermitelst

dero Jro königl . Mayestet Jn selbst Desiderierender Regierung undt alter fe-

licitet Möge erhalten , dero bis dahero an dag gegebne Köstliche vohrhaben nit

allein Zu dero selbst Eignen Königreichen undt Landen , sonders der ganzen

Christenheit zum besten . . . möge fohrtgesezt undt vohn Jr Mayestet königl.

Nachvotgeren bis an das End der Welt secundiert werden " .

1) Ergänzt aus AH 52, 66

Konzept , von Beat Jakob I . Zurlauben AH 41 , 225
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